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Antrag 
des Landes Rheinland-Pfalz 
 

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes - Verhinderung von 
Missbrauch der Arbeitnehmerüberlassung 

 

Punkt 25 der 879. Sitzung des Bundesrates am 11. Februar 2011 

 

Der Bundesrat möge zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des 
Grundgesetzes wie folgt Stellung nehmen: 

Zu Artikel 1 Nummer 5 (§ 3 Absatz 1 Nummer 3, 4 - neu -, 5 - neu -, 6 - neu - AÜG) 

In Artikel 1 ist Nummer 5 wie folgt zu fassen: 

'5. In § 3 Absatz 1 ist Nummer 3 durch folgende Nummern zu ersetzen: 

"3. dem Leiharbeitnehmer für die Zeit der Überlassung an einen Entleiher 
mindestens die im Betrieb dieses Entleihers für einen vergleichbaren 
Arbeitnehmer des Entleihers geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen 
einschließlich des Arbeitsentgelts nicht gewährt. Sofern ein für den 
Entleihbetrieb geltender Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung 
während einer Einarbeitungszeit für vergleichbare Arbeitnehmer des 
Entleihbetriebs eine Absenkung des Arbeitsentgelts vorsieht, gilt dies auch 
für Leiharbeitnehmer; 

4. die Dauer des Arbeitsverhältnisses mit dem Leiharbeitnehmer wiederholt 
auf die Zeit der erstmaligen Überlassung an einen Entleiher beschränkt; 

5. mit dem Leiharbeitnehmer jeweils unbefristete Arbeitsverträge abschließt, 
diese Verträge jedoch durch Kündigung beendet und den Leiharbeitnehmer 
wiederholt innerhalb von drei Monaten nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses erneut einstellt; 
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6. einem Entleiher denselben Leiharbeitnehmer länger als zwölf 
aufeinanderfolgende Monate überlässt; der Zeitraum einer unmittelbar 
vorangegangenen Überlassung durch einen anderen Verleiher an denselben 
Entleiher ist anzurechnen." ' 

 

Folgeänderungen: 

a) Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Nummer 6 ist wie folgt zu fassen: 

'6. In § 9 wird Nummer 2 durch folgende Nummern ersetzt: 

"2. Vereinbarungen, die für den Leiharbeitnehmer für die Zeit der 
Überlassung an einen Entleiher mindestens die im Betrieb dieses 
Entleihers für einen vergleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers 
geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des 
Arbeitsentgelts nicht gewährt. Sofern ein für den Entleihbetrieb 
geltender Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung während 
einer Einarbeitungszeit für vergleichbare Arbeitnehmer des 
Entleihbetriebs eine Absenkung des Arbeitsentgelts vorsieht, gilt 
dies auch für Leiharbeitnehmer, 

2a. Kündigungen des Arbeitsverhältnisses zwischen Verleiher und 
Leiharbeitnehmer durch den Verleiher, wenn der Verleiher den 
Leiharbeitnehmer innerhalb von drei Monaten nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses erneut einstellt, 

2b. Vereinbarungen, die den Zugang des Leiharbeitnehmers zu den 
Gemeinschaftseinrichtungen oder -diensten im Unternehmen des 
Entleihers entgegen § 13b beschränken," ' 

bb) Nummer 7 ist wie folgt zu ändern: 

aaa) In Buchstabe b § 10 ist Absatz 4 wie folgt zu ändern: 

aaaa) In Satz 1 ist nach den Wörtern "an den Entleiher" das Wort 
"mindestens" einzufügen. 

bbbb) Satz 2 ist wie folgt zu fassen: 

"Sofern ein für den Entleihbetrieb geltender Tarifvertrag 
oder eine Betriebsvereinbarung während einer 
Einarbeitungszeit für vergleichbare Arbeitnehmer des 
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Entleihbetriebs eine Absenkung des Arbeitsentgelts 
vorsieht, gilt dies auch für Leiharbeitnehmer." 

bbb) Folgender Buchstabe ist anzufügen: 

'c. Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

"(5) In den Fällen des § 9 Nummer 2a ist der Anspruch des 
Leiharbeitnehmers auf Arbeitsentgelt nicht von seinem 
Angebot zur Arbeitsleistung abhängig; § 11 des 
Kündigungsschutzgesetzes gilt entsprechend." ' 

cc) Nummer 8 ist wie folgt zu fassen: 

'8. In § 12 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter "gelten; Letzteres gilt nicht, 
soweit die Voraussetzungen einer der beiden in § 3 Abs. 1 Nr. 3 und  
§ 9 Nr. 2 genannten Ausnahmen vorliegen." durch das Wort "gelten." 
ersetzt.' 

dd) Nummer 9 ist wie folgt zu fassen: 

'9. In § 13 werden die Wörter "verlangen; dies gilt nicht, soweit die 
Voraussetzungen einer der beiden in § 3 Abs. 1 Nr. 3 und § 9 Nr. 2 
genannten Ausnahmen vorliegen." durch das Wort "verlangen." ersetzt.' 

ee) Nummer 12 ist zu streichen. 

b) Artikel 2 ist wie folgt zu fassen: 

 

"Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 2011 in Kraft." 

 

Begründung: 

Die Situation in der Leiharbeit bedarf dringend einer Verbesserung. Das 
Grundprinzip jeder gerechten Entgeltgestaltung ist "Gleiches Geld für gleiche 
Arbeit (Equal pay)". Leiharbeit darf nicht zur Lohndrückerei benutzt werden 
und Leiharbeitnehmer dürfen nicht zu Arbeitnehmern zweiter Klasse werden. 
Eine mindestens gleiche Bezahlung wie für die Stammbelegschaft ist wegen 
des unsicheren Beschäftigungsverhältnisses auch gerechtfertigt. Dieses 
Grundprinzip ist uneingeschränkt einzuführen, um die Leiharbeit wieder auf 
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ihre ursprüngliche Funktion der Abdeckung von Auftragsspitzen oder für 
Vertretungsfälle zurückzuführen. Der bestehende weit gefasste Tarifvorbehalt 
in den §§ 3 und 9 AÜG ist daher zu streichen.  

Ansatz des Systems der Leiharbeit in Deutschland - anders als z. B. in 
Frankreich - ist zudem, dass das Beschäftigungsrisiko in der verleihfreien Zeit 
nicht auf den Leiharbeitnehmer verlagert werden soll. Ziel des 
Synchronisationsverbotes im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ist es, die 
Arbeitsverhältnisse zu verstetigen. Der Leiharbeitnehmer soll nicht nur 
begrenzt für einen bestimmten Einsatz beschäftigt werden, sondern dauerhaft 
bei dem Verleiher angestellt sein. Er erhält so auch dann Lohn, wenn der 
Verleiher aktuell keinen Einsatz für ihn hat. Dazu ist es notwendig, dass sich 
die Laufzeit des Leiharbeitsvertrages und der Einsatz bei einem Entleiher nicht 
entsprechen. Untersuchungen legen aber den Verdacht nahe, dass in der Praxis 
Verleihbetriebe die Dauer der Beschäftigungsverhältnisse mit den Leih-
arbeitnehmern eben doch an der Auftragslage und Bedarfen der Einsatzbetriebe 
orientieren. Obwohl die Leiharbeitsverträge nach Auskunft der Leiharbeits-
branche formal meist unbefristet abgeschlossen werden, kommt es in der 
Praxis offenbar zu versteckten oder indirekten Synchronisationen der Dauer 
der Arbeitsverhältnisse mit der Verleihdauer. 

Um das zu vermeiden und damit zusätzliche Prekarisierungseffekte bei der 
Leiharbeit zu verhindern, ist zur Flankierung des Synchronisationsverbotes 
auch die Wiedereinführung des Wiedereinstellungsverbotes erforderlich. 

Das Wiedereinstellungsverbot untersagt dem Leiharbeitsunternehmen mit dem 
Leiharbeitnehmer jeweils unbefristete Arbeitsverträge abzuschließen, diese 
Verträge jedoch durch Kündigung zu beenden und den Leiharbeitnehmer 
wiederholt innerhalb von drei Monaten nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses erneut einzustellen. 

Beide Regelungen galten vor dem 1. Januar 2004 bereits im Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz und sind erst im Zuge der Deregulierungen des Ersten 
Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ("Hartz I") entfallen. 

Der vollständige Wegfall der zuletzt 24 Monate betragenden Höchstüber-
lassungsdauer für Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer ab 2004 hat es 
ermöglicht, dass Leiharbeitnehmer dauerhaft bei einem Entleiher beschäftigt 
werden können. Dies schafft einen Anreiz, reguläre Arbeitsplätze zu vernichten 
bzw. sie nicht entstehen zu lassen. Die Durchsetzung von Rechten und 
Forderungen der verbliebenen Kern- oder Stammbelegschaften (Lohner-
höhungen, Arbeitszeit, Überstunden etc.) wird deutlich erschwert, wenn nicht 
sogar mit dem Hinweis auf die billigeren Leiharbeitskräfte zum Lohnverzicht 
gedrängt wird. 

Der Wegfall der Höchstüberlassungsdauer hat es Unternehmen ermöglicht, 
Tochterfirmen zu gründen, deren einziger Zweck es ist, ihre Beschäftigten zu 
schlechteren Arbeits- und Entlohnungsbedingungen als die der Stammbe-
legschaften an ihre Mutterunternehmen zu verleihen. Mit einer Höchst-
überlassungsdauer müssten die - auch als Randbelegschaft bezeichneten - 
Leiharbeitskräfte regelmäßig ausgetauscht werden. 
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Durch die Wiedereinführung der Höchstüberlassungsdauer hingegen können 
die beschriebenen Auswüchse unterbunden oder mindestens zurückgedrängt 
werden. 

Die Wiedereinführung einer Höchstüberlassungsdauer verhindert die 
Verdrängung regulärer Arbeitsplätze durch eine dauerhafte Beschäftigung von 
Leiharbeitnehmern. Sie führt auch zu einer Verbesserung der Situation der 
Stammbelegschaften in den Betrieben, da diese sich nicht mehr im dauerhaften 
Wettbewerb mit den zu schlechteren Bedingungen beschäftigten Leiharbeit-
nehmer befänden. 

Außerdem entspricht eine Höchstüberlassungsdauer dem vorübergehenden 
Charakter der Zeitarbeit, wie ihn auch die Europäische Richtlinie über 
Leiharbeit, deren Umsetzung in nationales Recht bis zum 5. Dezember 2011 
erfolgt sein muss, vorsieht. Nach Artikel 1 ist Arbeitnehmerüberlassung 
nämlich nur vorübergehend erlaubt. Ein Verleih auf Dauer wäre eine 
Arbeitsvermittlung, was ein Zustandekommen von "normalen" 
Arbeitsverhältnissen mit dem Entleihbetrieb bedeuten würde. 


